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Norm

GEG §1 Z5;

GEG §2 Abs1;

GEG §6 Abs1;

ZPO §43 Abs1;

Rechtssatz

Eine gegenseitige Aufhebung der Kosten kann für die Einbringung der aus Amtsgeldern berichtigten Kosten nicht

bedeuten, dass diese Kosten von keiner Seite dem Bund zu ersetzen sind. Es ist vielmehr bei der Einbringung davon

auszugehen, dass die Parteien zu gleichen Teilen zum Kostenersatz verp=ichtet sind. Daran ändert auch § 43 Abs. 1

dritter Satz ZPO nichts, weil dieser eine Anordnung für die gerichtliche Kostenentscheidung darstellt und zudem nur

die von den Parteien getragenen Kosten (wie etwa die ausdrücklich genannten Gebühren der Zeugen, jedoch nur,

wenn sie von der Partei bei Erlassung der gerichtlichen Kostenentscheidung bereits entrichtet wurden) betriBt. Die

Bestimmung triBt somit keine Regelung für die Einbringung von aus Amtsgeldern berichtigten Kosten. Für diese hat es

beim Grundsatz zu bleiben, dass diese entsprechend der Kostenentscheidung bei den Parteien einzubringen sind. Dies

folgt aus § 2 Abs. 1 GEG 1962, der auf die tatsächlich getroBene gerichtliche Entscheidung abstellt, und bedeutet daher

gerade kein Abgehen von den Bestimmungen des § 2 Abs. 1 GEG 1962.
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